
 

  

  23.03.2023 / Stadtverwaltung Lenzburg  

 

Amtliche Publikation der Stadt Lenzburg 

Einwohnerrat 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 9. März 2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:  

1. Der Einwohnerrat hat dem Verpflichtungskredit, für Fr. 111'000, inkl. MwSt., 
zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten, für die Modernisierung 
Bushaltestellen und Umsetzung BehiG; Sanierung Haltekante Kronenplatz 
"Sandweg", zugestimmt.  

2. Der Verpflichtungskredit Dragonerstrasse West, von Fr. 375'000, inkl. MwSt., 
zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten, für die Strassensanierung 3. Etappe, 
Abschnitt Fünflindenstrasse bis Buchenweg, wurde gutgeheissen. 

3. Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von Fr. 288'750, inkl. 
MwSt., zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten, für die Bereitstellung und 
Inbetriebnahme neuer Büroräumlichkeiten für das Betreibungsamt Lenzburg 
Seetal; Geschäftshaus "Malaga"; Niederlenzerstrasse 27. 

4. Der Zusatzkredit (Baukredit) für die Bleiche; Gebäudesanierung, Sanierung 
Wasserrad, Einbau Räume für die Tagesstrukturen; in der Höhe von 
Fr. 961'900, inkl. MwSt., zuzüglich teuerungsbedingten Mehrkosten, wird 
gutgeheissen.  

5. Der Einwohnerrat stimmt dem Bericht des Stadtrats, Postulat von Die Mitte 
"Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor", zu.  

6. Dem Bericht des Stadtrats über die Motion von Die Mitte, Grüne, SP, EVP, FDP 
Die Liberalen, glp "Erstellung von Photovoltaikanlagen in Lenzburg", wird 
zugestimmt. 

7. Das Postulat der SP "Änderung der Gemeindeordnung; Umbenennung 
Gemeindeammann in Stadtpräsident/ Stadtpräsidentin", wird überwiesen. 

 

Die Beschlüsse Ziffer 1 bis 4 unterliegen dem fakultativen Referendum. Diese sind 
der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies mindestens 5 % der 
Stimmberechtigten der Gemeinde in einem Referendumsbegehren innert 30 Tagen 
nach der Veröffentlichung im Lenzburger Bezirks-Anzeiger verlangt. Bei der 
Stadtkanzlei kann das Muster einer Unterschriftenliste bezogen und vor Beginn der 
Unterschriftensammlung zur Vorprüfung des Wortlauts des Begehrens eingereicht 
werden.  

Die Referendumsfrist läuft am 24. April 2023 ab. 
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Die Beschlüsse Ziffer 5, 6 und 7 unterliegen nicht dem fakultativen Referendum.  

 

Lenzburg, 23. März 2023 

 Der Stadtrat 
 


